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Bergisches Veterinär- und 

Klingenstadt Solingen - Der Oberbürgermeister - 39-3 - 42601 Solingen Lebensmittelüberwachungsamt 

Remscheid Solingen Wuppertal 

Gebäude Dorper Straße 26 

42651 Solingen 

Zimmer 

Fon 0212 290-0 

Telefon 0212 290 - 

Fax 0212 290 - 

Es berät Sie Abteilung Lebensmittelüberwachung 

  

Sprechzeiten nach Vereinbarung 

E-mail lebensmittelueberwachung@solingen.de 

Ihr Zeichen Mein Zeichen Datum 

39-3-Wag-1149_068 03.05.2021 

Amtliche Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung 

Betriebsstätte: „Oberbergische Stuben“, Oberbergische Str. 34 in 42285 Wuppertal 

Sehr geehrte Damen und Herren 

ich bestätige hiermit den Eingang Ihrer Anfrage vom 03.05.2021 zum o.g. Betrieb unter Bezug auf das Ge- 

setz zur Verbesserung der gesundheitsbezogenen Verbraucherinformation (Verbraucherinformationsgesetz 

- VIG). 

Zur weiteren Bearbeitung wurde Ihre Mail an den zuständigen Sachbearbeiter weitergeleitet. 

Ich weise Sie darauf hin, dass wegen der Beteiligung Dritter, d. h. Anhörung des betroffenen Betriebs, sich 

die Bearbeitungsfrist auf zwei Monate verlängert ($ 5 Absatz 2 Satz 2 des Verbraucherinformationsgesetzes 

— VIG). Neben Ihrer Anfrage habe ich eine Vielzahl ähnlicher Anfragen erhalten. Alle diese Anfragen werde 

ich prüfen und bescheiden. Vor diesem Hintergrund ist noch nicht absehbar, ob die in $ 5 Absatz 2 VIG vor- 

gesehenen Regelfristen zur Beantwortung jeder Anfrage eingehalten werden können. Bitte sehen Sie daher 

von Nachfragen zum Bearbeitungsstand Ihrer Anfrage ab. Auch möchte ich Sie bereits jetzt darauf hinwei- 

sen, dass ich mir vorbehalte, Ihnen die beantragte Auskunft in Papierform auf dem Postweg zu übersenden. 

Gemäß 8 5 Absatz 2 Satz 4 VIG ist auf Nachfrage des beteiligten Dritten, diesem Name und Anschrift des 

Antragstellers offenzulegen. 
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Zahlung erbeten auf das Konto der Stadtkasse SG: Zertifst set 2005 

Stadt-Sparkasse SG - BIC SOLSDE33XXX - IBAN DE85 3425 0000 0000 0027 66 et 

Buslinien: 698 bis Haltestelle Wupperstraße 

Web: www.solingen.de 
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Im Rahmen der weiteren Bearbeitung Ihrer Anfrage werden Ihre personenbezogenen Daten gespeichert. 

Deshalb möchte ich Sie auf die im Anhang beigefügten Hinweise zur EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS- 

GVO) aufmerksam machen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftra 
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Ich bitte zudem um Beachtung folgender Information: 

Nach der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) hat das Bergische Veterinär- und Lebensmittelüber- 

wachungsamt (BVLA) bei der Erhebung von personenbezogenen Daten die folgenden Informationen mitzu- 

teilen: 

Verantwortlich 

Bergisches Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt 

Stadtdienstleitung 

Dorper Str. 26 

42651 Solingen 

Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten 

Behördlicher Datenschutzbeauftragter Stadt Solingen 

Tel.: 0212 / 290-2275 oder 0212 / 290-3928 

Email: datenschutz@solingen.de 

Zweck der Datenverarbeitung und Rechtsgrundlagen 

Die Datenverarbeitung bei der Stadtverwaltung erfolgt im Wesentlichen auf Grundlage der maßgeblichen 

Rechtsvorschriften der verschiedenen Aufgabengebiete und Fachbereiche. Dazu zählen sowohl die fachspe- 

zifischen Gesetze und Verordnungen als auch die datenschutzrechtlichen Bestimmung wie die EU- 

Datenschutz- Grundverordnung und das Datenschutzgesetz NRW. Darüber hinaus kann die Verarbeitung 

durch die Bekanntgabe der Daten durch die betroffene Person auf einer Einwilligung oder freiwilligen An- 

gaben beruhen. 

Empfänger und Kategorien von Empfängern der Daten 

Grundsätzliche dürfen personenbezogene Daten nur für den Zweck verarbeitet und weitergeben werden, 

für den sie ursprünglich erhoben worden sind. 

In vielen Fällen findet aber eine Übermittlung an andere Behörden, Stellen und Institutionen statt. Diese 

Daten werden vom BVLA aber nur weitergegeben, wenn eine ermächtigende Übermittlungsbefugnis vor- 

handen ist. Das ist dann der Fall, wenn - eine rechtmäßige Einwilligungserklärung der betroffenen Person 

vorliegt, - die Weitergabe nach einer Rechtsnorm vorgeschrieben ist, - eine vertragliche Regelung z.B. im 

Rahmen einer Auftragsverarbeitung besteht. 

Dauer der Speicherung 

Das BVLA ist im Rahmen der rechtmäßigen Aufgabenerfüllung berechtigt und verpflichtet, personenbezo- 

gene Daten zu verarbeiten und zu speichern. Die Speicherung dieser Daten erfolgt so lange, wie sie für die 

Aufgabenerledigung benötigt werden. 

Der Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten bemisst sich nach den jeweils maßgeblichen 

gesetzlichen Aufbewahrungsfristen aller zurzeit gültigen Rechtsvorschriften i. V. m. der Europäischen Da- 

tenschutz-Grundverordnung und allen sonstigen datenschutzrechtlichen Bestimmungen. 

Bereitstellung der Daten 

Die Herausgabe der Daten der betroffenen Personen ist im Regelfall erforderlich, um Anträge und Geneh- 

migungen, etc., ordnungsgemäß bearbeiten und stattgeben zu können.
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Sie kann sich aber auch aus einer Bereitstellungspflicht ergeben, um gesetzlich vorgeschriebene Maßnah- 

men der Behörde erfüllen und durchsetzen zu können. Darüber hinaus kann die Notwendigkeit der Bereit- 

stellung der Daten aus vertraglichen Vereinbarungen erforderlich sein. 

Rechte der Betroffenen 

Betroffene Personen haben nach der EU-Datenschutz-Grundverordnung folgende Rechte, wenn die gesetz- 

lichen und persönlichen Voraussetzungen erfüllt sind: 

° Recht auf Auskunft über die verarbeiteten personenbezogenen Daten 

Die Betroffenen haben nach Art. 15 DS-GVO das Recht, von dem Verantwortlichen Auskunft über die bei 

ihm gespeicherten Daten zu erhalten. 

® Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten 

Wenn der Betroffene feststellt, dass die über ihn gespeicherten Daten fehlerhaft sind, hat er nach Art. 16 

einen Anspruch auf Korrektur der Daten. 

® Recht auf Löschung oder Einschränkung der Datenverarbeitung 

Betroffene haben nach den Art. 17 und 18 DS-GVO das Recht auf Löschung der gespeicherten Daten, sofern 

Aufbewahrungsfristen nicht entgegenstehen. 

® Recht auf Widerspruch gegen die Datenverarbeitung wegen besonderer Umstände 

Betroffene haben unter den Voraussetzungen des Art. 21 DS-GVO die Möglichkeit, der Datenverarbeitung 

in bestimmten Fällen für die Zukunft zu widersprechen oder einschränken zu lassen. 

® Recht auf Widerruf einer erteilten Einwilligung 

Betroffene haben das Recht, erteilte Einwilligungen für die Zukunft zu widerrufen. 

® Recht auf Beschwerde 

Betroffene haben nach Art. 77 DS-GVO das Recht auf Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde. 

Zuständige Aufsichtsbehörde 

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit 

Nordrhein-Westfalen 

Kavalleriestr. 2-4 

40213 Düsseldorf 

Telefon 0211/38424-0 

Fax 0211/38424-10 

Email poststelle@ldi.nrw.de 

Internet www.ldi.nrw.de
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Klingenstadt Solingen Der Oberbürgermeister - 39-3 - 42648 Solingen Bergisches Veterinär- und 

Lebensmittelüberwachungsamt 
Remscheid Solingen Wuppertal 

  

Gebäude Dorper Straße 26 

Fon 0212 290-0 

Telefon 0212 290 - 

Fax 0212 290 - 

Es berät Sie 

Sprechzeiten nach Vereinbarung 

E-mail lebensmittelueberwachung@solingen.de 

Ihr Zeichen Mein Zeichen Datum 

39-3-Wag-1149_068 03.05.2021 

Antrag auf Auskunft nach dem Verbraucherinformationsgesetz (VIG) 

hier: Auskunftserteilung 

1. Hiermit entspreche ich Ihrem Antrag vom 03.05.2021 auf Auskunftserteilung nach dem VIG. 

2. Die lebensmittelrechtliche Betriebsüberprüfungen am 27.02.2020 und 06.03.2020 ergaben 

keine Beanstandungen. 

Begründung: 

Am 03.05.2021 stellten Sie bei meiner Behörde einen Antrag gemäß 8 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Geset- 

zes zur Verbesserung der gesundheitsbezogenen Verbraucherinformation (Verbraucherinformati- 

onsgesetz — VIG). Sie beantragten auf der Grundlage von zwei Fragen Informationen zu den Kontroll- 

ergebnissen der letzten beiden lebensmittelrechtlichen Betriebsprüfungen in dem Betrieb Oberber- 

gische Stuben, Oberbergische Str. 34, 42285 Wuppertal. Für den Fall, dass im Rahmen dieser Kontrol- 

len Bemängelungen festgestellt wurden, beantragten Sie, Ihnen die Kontrollberichte zukommen zu 

lassen. 

Am 03.05.2021 teilte ich Ihnen mit, dass ich gemäß 8 5 Absatz 1 VIG in Verbindung mit $ 28 Verwal- 

tungsverfahrensgesetz NRW (VwVfG NRW) dem Betreiber als zu beteiligenden Dritten Gelegenheit 

zur Stellungnahme zu der beantragten Auskunftserteilung geben muss. Dieses Verfahren ist nunmehr 

  

beendet. 

. Klingenstadt Solingen :Der Oberbürgermeister - Bergisches Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt 
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Für die Entscheidung über den Informationszugang nach dem VIG bin ich gemäß 8 2 Abs. 2 Nr. 1 

Buschstabe b VIG i. V. m. Art. 17 Abs. 2 VO (EG) 178/2002 i. V.m. &$1 Abs. 1 Nr. 1 der Verordnung zur 

Regelung von Zuständigkeiten auf Gebieten des Verbraucherschutzes zuständig. 

Laut $ 1 VIG erhalten Verbraucherinnen und Verbraucher freien Zugang zu den hier vorliegenden 

Informationen über Erzeugnisse im Sinne des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches. 

Gemäß 8 2 VIG hat jeder Anspruch auf freien Zugang zu den Daten über diese Informationen. $ 2 

Abs. 1 regelt den Umfang des Informationsanspruchs. Dabei umfasst Abs. 1 Nr. 1 die Daten über 

festgestellte nicht zulässige Abweichungen von den Anforderungen des Lebensmittel- und Futtermit- 

telgesetzbuches und des Produktsicherheitsgesetzes, der auf Grund dieser Gesetze erlassenen 

Rechtsverordnungen und der unmittelbar geltenden Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaft 

oder der Europäischen Union im Anwendungsbereich der genannten Gesetze, soweit diese sich auf 

Erzeugnisse oder Verbraucherprodukte im Sinne des $ 1 VIG beziehen. Abs. 1 Nr. 7 umfasst u. a. die 

Daten über die Überwachungsmaßnahmen oder andere behördliche Tätigkeiten oder Maßnahmen 

zum Schutz von Verbraucherinnen und Verbrauchern. 

Nach 8 3 Satz 1 Nr. 2 VIG besteht der Anspruch auf Informationszugang nicht, wenn diesem die priva- 

ten Belange des betroffenen Dritten entgegenstehen. Diejenigen privaten Belange, die einen Wegfall 

des Informationsanspruchs begründen, sind in dieser Vorschrift abschließend aufgeführt und treffen 

im vorliegenden Fall nicht zu, so dass Ihr Anspruch auf Zugang zu den Informationen besteht. Ihr 

Antrag erfüllt die formellen Voraussetzungen des $ 4 Abs. 1 VIG. Ablehnungsgründe nach Abs. 3 oder 

4 dieser Vorschrift bestehen nicht. Der Zugang zu den begehrten Informationen wird daher gewährt. 

Die Auskunftserteilung erfolgt in Form der Kopien der gewünschten Kontrollberichte. Diese werden, 

bereinigt um personenbezogene Daten und reduziert auf die festgestellten Verstöße, zur Verfügung 

gestellt. Der Informationsgehalt der Kontrollberichte wird hierdurch nicht beeinträchtigt. Sollte die 

Versendung der Kontrollberichte aus faktischen Gründen nicht möglich sein, oder kein Verstoß bei 

der betreffenden lebensmittelrechtlichen Kontrolle festgestellt worden sein, wird diese Auskunft 

entsprechend in diesem Schreiben erteilt. 

Die Bekanntgabe der information erfolgt an Ihre Postanschrift. Da Sie Ihre Anfrage über ein Internet- 

portal gestellt haben, kann ich keine Rückschlüsse auf die Sicherheit der Ihnen übermittelten Daten 

ziehen. An dieser Stelle bestehen schutzwürdige Interessen des angefragten Gewerbebetriebes. Zu- 

dem kann ich bei einer Übermittlung der Information per E-Mail über das Internetportal nicht aus- 

schließen, dass ich mich ungewollt an einer allgemeinen Veröffentlichung der Ihnen zur Verfügung 

gestellten Informationen beteilige. Sinn und Zweck des VIG ist es, einem Verbraucher individuell eine 

Information zukommen zu lassen und nicht eine öffentliche Bekanntgabe. Durch die gewählte Form 

des Informationszugangs ist gewährleistet, dass die Klingenstadt Solingen als Informationsgeber sich 

nicht an einer allgemeinen Informationsweitergabe beteiligt. Für den Fall, dass Informationen miss- 

bräuchlich eingesetzt werden, sind ausschließlich Sie als Informationsempfänger durch die Gewerbe- 

treibenden ggfs. straf- oder haftungsrechtlich belangbar. 
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Gesetz zur Verbesserung der gesundheitsbezogenen Verbraucherinformation (Verbraucherinforma- 

tionsgesetz — VIG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Oktober 2012 (BGBl. IS. 2166, 2725) 

in der z. Z. gültigen Fassung 

Rechtsgrundlagen: 

Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch (Lebensmittel- und Futtermittelge- 

setzbuch — LFGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 2011 (BGBl. IS. 1770) in der 

z. Z. gültigen Fassung 

Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten auf Gebieten des Verbraucherschutzes (Zuständig- 

keitsverordnung Verbraucherschutz NRW - ZustVOVS NRW) in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 11. Dezember 2007 (GV. NRW. S. 662) in der z. Z. gültigen Fassung 

Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Januar 2002 zur 

Festlegung der allgemeinen Grundsätze und Anforderungen des Lebensmittelrechts, zur Errichtung 

der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit und zur Festlegung von Verfahren zur Lebens- 

mittelsicherheit (ABl. L31 vom 1.2.2002, S. 1), in der z. Z. gültigen Fassung 

Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land Nordrhein-Westfahlen (VwVfG NRW) in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 12. November 1999 (GV NRW S. 602 / SGV NRW 2010) in der z. Z. gültigen 

Fassung 

Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. März 1991 (BGBl. 

I S. 686) in der z. Z. gültigen Fassung 

Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr bei den Verwaltungsgerichten und den Finanzge- 

richten im Land Nordrhein-Westfalen vom 7. November 2012 (SGV. NRW. S. 548) in der z. Z. gültigen 

Fassung
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Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage erhoben werden. Die 

Klage ist beim Verwaltungsgericht Düsseldorf, Bastionstraße 39, 40213 Düsseldorf, schriftlich einzu- 

reichen oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu erklären. Die Klage kann 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

auch durch Übertragung eines elektronischen Dokuments an die elektronische Poststelle des Ge- 

richts erhoben werden. Das elektronische Dokument muss für die Bearbeitung durch das Gericht 

geeignet sein. Es muss mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person 

versehen sein oder von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermitt- 

lungsweg gemäß $ 55 a Abs. 4 VwGO eingereicht werden. Die für die Übermittlung und Bearbeitung 

geeigneten technischen Rahmenbedingungen bestimmen sich nach näherer Maßgabe der Verord- 

nung über die technischen Rahmienbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das 

besondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung-ERVV) vom 

24. November 2017 (BGBl. | S. 3803). 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 


